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Hausordnung 
 
Präambel 

 
Im Schulzentrum an der Quiddestraße leben und arbeiten mehr als 2000 Schüler*innen und Er-
wachsene. Wir alle wünschen uns eine Schule, die durch ihr äußeres Erscheinungsbild und den 
rücksichtsvollen Umgang miteinander ein angenehmes Umfeld für ein erfolgreiches Lernen und 
Arbeiten bietet. Gegenseitiger Respekt, Rücksichtnahme und Freundlichkeit sind deshalb wichtig 
für uns. Beleidigungen, Diskriminierungen, Mobbing und Gewalt in jeder Form wollen wir nicht in 
unserem Schulzentrum erleben. 

Die Regeln der Hausordnung sollen dazu beitragen, dass im Schulzentrum sich alle akzeptiert 
fühlen. Ein friedliches Zusammenleben ist aber nur möglich, wenn auch alle dazu beitragen 
und sich als mitverantwortlich verstehen. Die vorliegenden Regeln sollen auch dies unterstüt-
zen. 

Die Hausordnung gilt für alle Personen, die das Schulgelände betreten. Das Hausrecht wird 
durch die Schulleitungen bzw. die Hausverwaltung ausgeübt. 
 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) 

Die Schüler*innen und Lehrkräfte sind zur Papiermülltrennung und Müllvermeidung verpflichtet. 
Das beinhaltet auch die eigenverantwortliche Entsorgung des Papiermülls in den blauen Ei-
mers eines jeden Klassenzimmers in die große Papiermülltonne der Schule. 

Aufenthalt auf dem Schulgelände und Öffnungszeiten 
 
Der Aufenthalt auf dem Schulgelände ist 
schul-fremden Personen verboten. Besu-
cher*innen müssen sich im Bedarfsfall, 
ebenso wie Erziehungsberechtigte, im je-
weiligen Sekretariat anmelden. 
 
Das Schulgebäude ist Montag bis Donners-
tag von 7:40 bis 16:30 Uhr und am Freitag 
von 7:40 bis 14:30 Uhr geöffnet. Lehrkräfte 
können das Schulgebäude ab 7:00 Uhr be-
treten. Die Sekretariate sind von Montag bis 
Donnerstag von 7:30 bis 15:45 Uhr und am 
Freitag von 7:30 bis 13:30 Uhr geöffnet. 
 
Die Schüler*innen suchen die Sekretariate, 
abgesehen von Notfällen, nur vor dem Un-
terricht bzw. in den Pausen sowie unmittel-
bar nach dem Vormittagsunterricht auf. 
 

Der Unterricht findet in der Regel von Mon-
tag bis Freitag in folgenden Zeiträumen 
statt: 
 

0. Stunde 8:00 - 8:30 Uhr 
1. Stunde 8:30 - 9:15 Uhr 
2. Stunde 9:15 - 10:00 Uhr 

 Pause 10:00 - 10:20 Uhr 
3. Stunde 10:20 - 11:05 Uhr 
4. Stunde 11:05 - 11:50 Uhr 

 Pause 11:50 - 12:10 Uhr 
5. Stunde 12:10 - 12:55 Uhr 
6. Stunde 12:55 - 13:40 Uhr 

 Pause 13:40 - 13:45 Uhr 
7. Stunde 13:45 - 14:30 Uhr 
8. Stunde 14:30 - 15:15 Uhr 
9. Stunde 15:15 - 16:00 Uhr 

10. Stunde 16:00 - 16:45 Uhr 
11. Stunde 16:45 - 17:30 Uhr 

 



 

 

Verhaltensregeln 

Der Unterricht soll pünktlich beginnen 
und störungsfrei ablaufen können! 

 Fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn sollt 
Ihr in Euren Unterrichtsräumen sein.  

 Geht am Ende der Pausen nach dem 
ersten Gongzeichen unverzüglich in 
Eure Unterrichtsräume.  

 Verspätungen, auch nach den Pausen, 
stören den Unterricht. Wenn Ihr zu spät 
kommt, müsst Ihr mit Ordnungsmaß-
nahmen rechnen. 

 Klassenzimmer und Fachlehrsäle dürft 
Ihr nur in Begleitung einer Lehrkraft be-
treten. Beachtet bitte, dass es in man-
chen Räumen eigene Benutzungsord-
nungen gibt.  

Vergesst nicht am Ende des Unter-
richts... 

 die Unterrichtsräume und Euren Platz 
sauber zu verlassen, 

 die Stühle hochzustellen, 

 das Licht und alle Geräte auszuschal-
ten, 

 die Tafel zu putzen und 

 die Fenster zu schließen. 

Für das gesamte Schulgelände gilt: 

 Rauchen und das Mitbringen bzw. Kon-
sumieren von Alkohol sind verboten.  

 Handys sowie digitale Aufzeichnungs- 
und Wiedergabegeräte und elektroni-
sche Spielgeräte dürfen nur zu Unter-
richtszwecken verwendet werden und 
müssen ansonsten immer ausgeschal-
tet bleiben; ein sichtbares Tragen ist 
nicht erlaubt. Das Mitnehmen der Ge-
räte erfolgt auf eigene Gefahr. 

 Es ist verboten, gefährliche Gegenstän-
de wie Feuerwerkskörper, Messer, La-
serpointer oder Ähnliches mit in die 
Schule zu bringen.  

 Kaugummikauen ist verboten, weil es 
mit unzumutbaren Verschmutzungen 
verbunden ist. 

 Laufen und Rennen im Schulgebäude, 
sowie Werfen (z.B. mit Steinen, Kasta-
nien, Schneebällen oder Ähnlichem) 
und alle Formen des Raufens sind un-
tersagt. Ballspiele sind nur auf der 
Nordwiese, in den Pausen auch im hin-
teren Innenhof (Nähe grünes Klassen-
zimmer) gestattet. 

 Es ist unhöflich, in Gebäuden mit Mütze 
und Kappe herumzulaufen. Wir wün-
schen deshalb, dass sie im Schulge-
bäude abgenommen werden. 

 Wir lehnen Gewalt in jeder Form ab. 
Deshalb sind alle verpflichtet, Gewaltta-
ten oder Androhungen von Gewalttaten, 
Formen der Bedrohung sowie Sachbe-
schädigungen umgehend der nächsten 
Lehrkraft zu melden, um Opfer oder 
mögliche Opfer sowie Eigentum zu 
schützen. 

 Die Regelungen für das Verlassen des 
Schulgeländes in der unterrichtsfreien 
Zeit und während der Mittagszeit sind 
für jede Schule einzeln in der jeweiligen 
Verfahrensordnung festgelegt. 

Die Pausen sollt Ihr nutzen, um zu spie-
len und Euch zu erholen, um zu essen 
und zu trinken und um auf die Toilette zu 
gehen. 

 Der Pausenbereich umfasst das Außen-
gelände der Schule und die Pausen-
halle (Ebene 1, Ebene 0, Gang vor 
Ebene 2). In anderen Bereichen des 
Schulgebäudes dürft Ihr Euch nicht auf-
halten.  

 Schüler*innen der 5. – 7. Jahrgangs-
stufe gehen in den Vormittagspausen 
an die frische Luft. 

 Der Eingangsbereich Süd ist aus-
schließlich für die Oberstufe des Gym-
nasiums reserviert. 

 Haltet Euch während der Pausen von 
den Fahrradständern fern.  

Denkt daran, dass Ihr Euch nicht unbeauf-
sichtigt im Schulgebäude und auf dem 
Schulgelände aufhalten dürft. 

Vermeidet alle Gefahren für Euch und 
Andere! 



 

 Fahrräder müssen im Fahrradkeller  o-
der in den dafür gekennzeichneten Be-
reichen abgestellt werden. Da der Be-
reich vor der Schule zu klein ist, wird 
darum gebeten, die Stellplätze im Pau-
senhof zu nutzen. Achtet darauf, dass 
das Fahrrad ordentlich abgesperrt ist. 
Auf dem Schulhof müsst Ihr das Fahr-
rad schieben.  

Das Gleiche gilt für Tretroller und Ähnli-
ches.  

 Um zu verhindern, dass schulfremde 
Personen in das Schulzentrum gelan-
gen, müssen alle Fluchttüren (auch auf 
Ebene 4 und 5) geschlossen bleiben. 
Verlasst daher das Schulgebäude nur 
über die Ausgänge in den Ebenen 1 
und 2. 

Geht sorgfältig mit Eurem und dem Ei-
gentum Anderer um! 

 Die Schulanlage und ihr Inventar müsst 
Ihr pfleglich behandeln.  

 Blumen und Pflanzen in und um das 
Schulgebäude verschönern unsere 
Schule. Sie sind empfindlich und dürfen 
daher nicht berührt werden.  

 Der Turnhallenbereich darf nicht mit 
Straßenschuhen betreten werden.  

 Wenn Ihr eine Beschädigung seht, teilt 
sie bitte umgehend der Hausverwaltung 
mit, damit sie schnell behoben werden 
kann.  

 Für Eure Schultaschen seid Ihr selbst 
verantwortlich. Lasst sie also nicht un-
beaufsichtigt herumstehen. Bitte keine 

Geldbeträge oder Handys in unbeauf-
sichtigten Schultaschen aufbewahren.  
Bei Verlust kann die Schule grundsätz-
lich nicht haftbar gemacht werden.  

 Wertvolle Gegenstände sind zu Hause 
besser aufgehoben. Im Schadensfall 
übernimmt die Schule keine Haftung. 
Dies gilt insbesondere auch für Smart-
phones. 

 Unvermeidbarer Müll muss in die ent-
sprechenden Abfallbehälter. Werft ihn 
bitte nicht auf den Boden. 

 Die Fenster dürfen nur zum „Stoßlüften“ 
geöffnet werden, da sonst die Klimaan-
lage nicht mehr ordnungsgemäß funkti-
oniert. 

 Wenn Ihr absichtlich etwas beschädigt 
oder kaputt macht, müsst Ihr bzw. müs-
sen Eure Eltern für den Schaden auf-
kommen. 

Besondere Verhaltensregeln 

Bei Feueralarm 

 Verhaltet Euch so, wie der Alarmplan es 
vorschreibt.  

 Bleibt unbedingt als Gruppe zusammen, 
damit Eure Lehrkraft schnell feststellen 
kann, ob jemand fehlt.  

 Rennt und drängelt nicht, weil Ihr sonst 

Euch und Andere gefährdet. 

Bei Unfällen 

Benachrichtigt sofort eine Lehrkraft oder 
das Sekretariat.  

Zum Schluss: 

Verstöße gegen die Hausordnung werden in angemessener Weise geahndet. Versuche 
deshalb, unvernünftige Mitschüler*innen von gefährlichem oder unerwünschtem Han-
deln abzuhalten, indem Du mit ihnen sprichst! Wende Dich ggf. an eine Lehrkraft. Sie 
wird Dir helfen. 
 
Gültig seit 01.09.2021 
 
gez. 
M. Lausmann  

Hauptsachwaltung im Schulzentrum an der Quiddestraße 

Schulleiter am Städt. Werner-von-Siemens-Gymnasium 

A. Kreidl 

Schulleiter an der Städt. Werner-von-Siemens-Realschule 

U. Wilms 

Schulleiterin an der Städt. Schulartunabhängigen Orientie-

rungsstufe 

 

 


